
Verwaltungsgemeinschaft 
Marktheidenfeld 

 

im Auftrag 

der Gemeinde Urspringen 
 

Petzoltstraße 21, 97828 Marktheidenfeld 

 Ort, Datum: 

Marktheidenfeld, den 05.05.2025 

Sachbearbeiter/in: 

Frau Rissling 

Zimmer-Nr.: 

EG – 04 

Telefondurchwahl: 

09391 6007-107 

Fax: 

09391 6007-44 

Nr./AZ Bitte stets angeben 

12-1402-9 A-27 

  

Firma 

Fränkische Baugesellschaft 

Niederlassung Marktheidenfeld 

Espenstraße 13 

97839 Esselbach 

Die genannte Gemeinde erlässt als Straßenverkehrsbehörde im 
übertragenen Wirkungskreis folgende 

 

 Ausnahmegenehmigung 

(verkehrsrechtl. Anordnung) / 
Sondernutzungserlaubnis 
 
gem. § 46 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8 StVO i. V. m. § 32 StVO (§ 44 
Abs. 1 und § 45 Abs. 1, Abs. 3 StVO) und Art. 3 des Gesetzes 
über Zuständigekiten im Verkehrswesen (ZustGVerk) bzw. § 
5 der Verordnung über Zuständigkeiten im Verkehrswesen 
(ZustVVerk) sowie Art. 18 bzw. 21 BayStrWG) 

 

Zum Antrag vom 

05.05.2025 

 

 1 Umleitungsplan  2 Regelpläne 

 

 

Die verkehrsrechtliche Anordnung wird Anschrift:  

Firma 

Fränkische Baugesellschaft 

 

 

Espenstraße 13 

97839 Esselbach 

 

für folgende Maßnahme erteilt: 

 Verkehrsbeschränkung  Verkehrssicherung  

 

 halbseitige Sperrung des Verkehrs  Teilweise Sperrung des Verkehrs  Sicherungsmaßnahmen entlang 
      

 Gesamtsperrung des Verkehrs  Sperrung des Fußgängerverkehrs im 
Gehwegbereich 

  

 Sperrung für Fahrzeuge über        t Gesamtgewicht        m Breite,       m Höhe 

Bezeichnung der Straße: Kirchstr., Mitteldorfstr. Quellenstr. Schloßstr. 

Ort der Sperrung: 97857 Urspringen 

Dauer der Sperrung: 07.05.2025 bis 09.05.2025 

Grund der Sperrung:  Gerüststellung  Autokran  Abbau Dachständer und 
Freileitungskabel 

Die Kennzeichnung:  Beschilderungsplan  Umleitungsplan Datum:       

Verkehrsführung:  außerorts – Regelplan Nr.       Datum:       

Verkehrsregelung:  innerorts – Regelplan Nr. B I /1 u. B II / 9 (RSA 21) Datum:       

Der Verkehr wird umgeleitet über/siehe: 

      

Anliegerverkehr Frei bis (Ortsangabe) 

      



Weitere Maßnahmen zur 
Sicherung des Verkehrs 

 

Für die Beschilderung und ordnungsgemäße Absicherung ist der Antragsteller zuständig. Der 
Antragsteller haftet für jeden Schaden!  

Anwohner sind vorab zu informieren.  

Nach Beendigung der Arbeiten ist die angeordnete Beschilderung komplett zu entfernen. Wurden 
Verkehrszeichen abgedeckt,so sind auch diese Abdeckungen zu entfernen. 

Bereits genehmigte Baustellen anderer Firmen dürfen durch die Arbeiten nicht beeinträchtigt 
werden. 

 

 

Verantwortlicher Herr Martin Kleinfeller Ausstellung am: 03.02.2023 

Telefon-/Handynummer 0151 / 24113212 Bauleiter ist Zertifikat-
Inhaber gemäß MVAS 99 
bzw. ZTV-SA 97 

 

Verantwortlicher 
Verkehrssicherer 

s.o. Ausstellung am: Datum 
einfügen. 

Telefon-/Handynummer       Verkehrssicherer ist 
Zertifikat-Inhaber gemäß 
MVAS 99 bzw. ZTV-SA 97 

 

Diese Anordnung wird mit der Aufstellung der Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen wirksam. 

 Die Umleitungsstecke wird von der Straßenmeisterei beschildert. 

 Die Straßenbaubehörde behält sich die Anbringung und Unterhaltung der Verkehrszeichen selbst vor. 

 

Kosten-Entscheidung 

(§§ 1 bis 4 GebOSt i. V. m. 
Nr. 261 GebTSt in der derzeit 
gültigen Fassung) 

Der Antragsteller hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. 

 

Festgesetzte Gebühr 90,00 € + Auslagen 0,00 € = Gesamtbetrag   90,00 € 

 

Wir bitten Sie den Betrag gemäß beiliegender Rechnung zu überweisen. 

 

Im Auftrag  

 

 

 

 

 

 

 

Rissling 

Verwaltungsfachangestellte 

Verteiler:  Antragsteller 

 Verwaltungsgemeinschaft Marktheidenfeld 

 Polizeiinspektion Marktheidenfeld 

 Gemeinde Urspringen 

 Rettungsleitstelle Würzburg 

 Freiwillige Feuerwehr Tiefenthal 

 Kirsch & Sohn 

 Fachbereich 2 

 Fachbereich 3 

 KVÜ 

 

 

 

 
Rechtsbehelfsbelehrung 

 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei 

dem 
 

Bayerischen Verwaltungsgericht in Würzburg 
Hausanschrift: Burkarderstraße 26, 97082 Würzburg, 

 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 

 
Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den 

Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht 
zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

[Sofern kein Fall des § 188 VwGO vorliegt:] Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den 
Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig. 

 

 


